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Bundesministerium  
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Minoritenplatz 5 
1014 Wien 
 
per E-Mail 
 
 
 
 
 
 
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das  
Schulunterrichtsgesetz geändert wird; Ressortstellungnahme 
 
 
Das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung nimmt zu dem mit dem unten ange-
führten Schreiben vom 2. Dezember 2010 zur Begutachtung ausgesandten Entwurf eines Bun-
desgesetzes, mit dem das Schulunterrichtsgesetz geändert wird, wie folgt Stellung: 
 
 
Grundsätzlich wird festgehalten, dass jede Maßnahme, die dazu geeignet ist, den Anforderun-
gen eines modernen Qualitätsverständnisses im schul- und bildungspolitischen Kontext zu ent-
sprechen, begrüßt wird. Vor diesem Hintergrund ist eine leistungsorientierte Weiterentwicklung 
des österreichischen Schulsystems voranzutreiben.  
 
Zu § 28 Abs. 2 und 3:  
Im Hinblick auf den zentral notwendigen Qualitätsaspekt „Leistung“ sind die damit verbunde-
nen Konsequenzen in Bezug auf die Voraussetzungen für die Aufnahme in eine höhere Schul-
stufe mit zu berücksichtigen. Der gegenständlich vorgelegte Entwurf, wonach der Aufstieg bei 
positiver Beurteilung der zu absolvierenden Pflichtgegenständen gegeben ist, würde diesem 
Qualitätsaspekt jedoch widersprechen, sofern negative Leistungsergebnisse ohne jegliche 
Konsequenzen bleiben würden.  
 
Zu § 56 Abs. 2:  
Qualitätssichernde Maßnahmen im Schulwesen sind aufgrund unterschiedlich gestiegener Her-
ausforderungen in Ballungsräumen und ländlichen Regionen von großer Bedeutung. Dabei 
nimmt besonders die Schulleitung eine zentrale Rolle ein. Dies bedeutet daher, dass eine echte 
Ergebnisverantwortung am Schulstandort grundsätzlich zu begrüßen ist. 
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Eine innovative und verlässliche Qualitätssicherung kann durchaus zu einer nachhaltigen Ver-
besserung von Leistung, Lehr- und Lernergebnissen beitragen. Dazu bedarf es aber auch ent-
sprechender Rahmenbedingungen am Schulstandort, auf die der gegenständliche Vorschlag 
nicht in der notwendigen Breite einzugehen vermag.  

 Der vorliegende Entwurf geht nicht auf die unterschiedlichen Rahmenbedingungen in 
Ballungsräumen und ländlichen Regionen ein, die im Zusammenhang mit einer echten 
Ergebnisverantwortung jedenfalls zu berücksichtigen sind und wesentlichen Einfluss auf 
die Qualität eines Schulstandortes haben.  

 In weiterer Folge wären im Zuge der Ergebnisverantwortlichkeit konsequenterweise auch 
die Folgewirkungen bei Nichterreichen etwaiger Bildungsziele festzulegen.  

 Der grundsätzlich positiv zu beurteilende Aufbau einer internen Organisationsstruktur 
enthält derzeit leider keinerlei weiterführende Informationen über Kompetenzen, und 
konkrete Ausgestaltung der angedachten Struktur.  

 Weiters befasst sich der vorliegende Entwurf zum umfassenden Aufgabenkatalog für 
künftige Schulleitungen nicht mit notwendigen Instrumenten, die für die Durchsetzung 
der vielfältigen Aufgaben am Schulstandort als notwendig erachtet werden.  

 Um den aufgelisteten Aufgabenbereichen bestmöglich entsprechen zu können, bedarf es 
aus Sicht des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung jedenfalls auch einer 
zusätzlichen Qualifikation, die durch regelmäßige Fort- und Weiterbildungen zu vertie-
fen ist.  
 

Abschließend ist festzuhalten, dass moderne und innovative Qualitätssicherung sowie Leis-
tungssteigerung auch zeitgemäße Rahmenbedingungen erfordert, um den Anforderungen neuer 
Lehrmethoden, bedarfsorientierter ganztägiger Betreuungsformen und adäquater Arbeitsplätze 
für alle Pädagoginnen und Pädagogen gerecht zu werden. Dies schließt auch die Unterstützung 
durch weiteres Personal aus dem sozial- und schulärztlichen Bereich ein.  
 
 
Ein Exemplar dieser Stellungnahme wird dem Präsidium des Nationalrates in elektronischer 
Form zur Verfügung gestellt. 
 
 

Wien, 17. Jänner 2011 

Für die Bundesministerin: 

Dr. Iris Hornig 
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